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Schriftlettung: Richard Wagner.
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Mlilhn Teil.
-kannlmachung

100/2. 17. K. R .
, Beschlagnahme, » «£ <*■

r-itandserhebung und Vnt
non Deftittationsapparaten

^er und Kupferlegierungen
Rotguß und Bronze)

Zwillige Ablieferung von
iKreunereigeräten aus Kup
ikupferlegiernngen(Meffing
totgntz und Bronze ) ,
gone 15. äJldt 1917.IM" " -- , _
Ende Bekanntmachung wird auf Er-
löniglichen Kriegsministeriumszur allge-
wtmr gebracht «ist dem Lesr̂ me..,

Mt nach den allgemeinen Strafge-
Straien verwirkt sind, jede Zuwider,

aen die Vorschriften üd-r Beschlagnahme
na nach8 6' ) der Bekanntmachung über
,'llung von Kriegsbedarf vom 24 Jum
i-Gesetzbl. S . 357) in Verbindungm
,as-Brkanntmachungen vom 9. Oktober
^Gesetzbl.S . 645 vom 35. November
br-Gesetzbl- S . 787) und vom 14.
1916 (Reichr-Gefetzbl. S . 1014) und
«Handlung gegen die Meldepflicht nach
gekannimachung über Vorrat«»rhedungen

ängni» bis zu einem Jahr oder mit
is tu 10 000 Mk. wird, sofern nicht
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
v. bestraft: . , ~
der Verpflichtung, die entergnetenG -
inde herauszugeben oder sie auf Ver-
n der Erwerbers zu überbrrugen oder
ierfenden, zumiderhandelt;
unbefugt einen beschlagnahmten Gegen
beiseitefchafft, beschädigt oder zerstört,

endet, verkauft oder kauft oder em
ies Veräußerung«' oder Erwerbtgcfchatt
ibn abfchließt;
der Verpflichtung, die beschlagnahmten

mstände zu verwahren und pfleglich zu
ndeln, zumiderhandelt;
den erlassenen Au»sührung»b stmmungen

!orfätz!ich die Auskunft, zu der er°ufGrund
ser Verordnung veipflichtet ist. Nicht in
cgesetzten Frist erteilt oder wissentlich un-
htige oder unvollständigeAngabenmacht,wird
lt Gefängnis bi» zu sechs Monaten oder
lt Geldstrafe bi» z» zehntausend Mark
straft. Auch können Vorräte, die ver.
,wiegen find, im Urteil sür dem Staat
ufallen erklärt werden. Ebensow rd be-
rast, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Ägnbücher«inzmichtrn oder zu tähren

vom 3. Februar 1915, (Reich»'Gesitzbl. S . 54.
in Verbindunq mit den Nachtrags-Bekanntmachungen
vnn 3 September 1915(Reichs-Gesetzbl. S . 549)

b"fttaft wird. Auch kann der Betrreb de»Handel»-
g. werbe» gemäß der Bekanntmachung zur Fern-
Haltung unzuverlässigerPersonen vom Landel°°m
st3. September 1915 (ReichS'Gesetzdl. S . )

untersagt werden. ^ ^
Znkeafttrete « der Beikanntmachrrug.

Die Bekanntmachung tritt mit dem Beginn
de» 15. Mai 1917 in Kraft.

Von d«r Bekanntmachung betroffene
Gegenstände.

Bon der Bekanntmachung werden betroffen,
sämtliche ganz oder leilwerse au» Kupfer
oder Kupferlegierungen . .

bestehenden Destillalian»-. Rektlsizrer- undai? (mit Ausnahme her
in 8 3 genannten), insbeioi dere:
1. Blasenapparate bestehend au» .

Blase, Helm, Kondensator und Dephleg-

S. kontinuierlich « Apparate,  be¬
stehend au»: Kolonne(der zweiteiligen
Apparaten Maischekolonne und Luiter-
kolonne), Dephlegmator. Kondensator
und Schlemperegulator. alle» ein¬
schließlich der daran befindlichen Te,te
au» Kupfer und Kupferlegierungen.

Von der Bekanntmachung werden auch dieienrgen

einschlägigen Apparate be.roflen, welche^ nâch der

betreffend" Bestandsmeldung und Beroertung von
K pser in Fertigfabrikaten8 » Ziff« V «tttu
S waren und durch di- Bekanntmachwg
Nr bl 5395/9. 15. K. R . A. (betreffend Be-
ŝ lti înabme und Nachmeldung von Kupier in

NigfL °t°n 8 * M -r 4) beschlagnahmt
worden sind. ^ ^

Ausnahmen
Ausgenommen von den Besimmungen j

Bekanntmachung find diei-nrg-n DeMa»̂
•sssr  j*je* rc
mit kupfernen oder messingenen Verschraubudi^ li
oder Verfchlüffen. eiserne  DMegmatoren m
kupfernen oder messingenenMaischerohren. eit - rn
Schlemperegulatoren mit kupfernen schw

Iw «» « sinds-w« V>  i »J
gehörende Sauermaischepumpe, der Spmturilihler,

> die Auskunft, zu der er auf Grund
Verordnung verpflichtet ist, nicht in

der gesetzten Frist erteilt°d-r unrichr>ge oder
unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bi» zu dreitausend Marl oder,
im Unvermögensfalle mit GejängnrS bi» zu
tech» Monaten bestraft. Ebenso wird
bestraft, wer fahrlässig die v°rgeschr,-b-n°n
Lagerbücher einzurichten oder zu !Uhren
unterläßt.

die Vorlage, di- Meßuhr und di- nach demSammel-
bassin führende Branntweinrohrleitung.

8 4
Bo « der Bckauutma <vu « g betroffene

Betriebe « iw.
Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung gelten

1 für alle Brennereien, und zwar
' a) landwirtschaftliche Brennereien.

b) Obstbrenneieien.
c) Brennereien, die den Obstbrennereren

gleichgestellt sind,
d) gewerbliche Brennereien,

insbesondere für alle
Getreide-, Kartoffel». Wern-, Ovst^
Beeren- und Melaffebrennernen(auch
wenn vorübergehend im Zwrschenbetnebe
andere mehlige oder nichtmehlrge Stoff
verarbeitet werden;

2. Likör- und Hefê briken;
3. Betriebe der Spirituosenmdusttre. r-

besondere Effenzen». Kognaks Obstwein
^ Sprit -,Elsig- undTrinkdraninwei»,ub>ik«.l,

Alkoholrektifizier. und reinigungranstalten;
4. Fruchtsast. und Limonadensabrrken.

Beschlagnahm «.
All- von dieser Bekanntmachung betroffenen

Gegenstände(8 3) werden hiermrt beschlagnahmt.

Wirkung der Beschlagnahm «.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß du

Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen oerboten istund rechts^
schästliche Verfügungen über sie Nichtig sind, sow
a» nickt ausdrücklich auf Grund der folgenden An

d. m m -dn 7 ° ° mim A' °-d« »§
der Metall-Mobilmachungsstelleerlaubt werden.
Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen sî n Ver
Mungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung

°^^ Die BefugnÄum einstweiligen ordnungsmäßiM
Weileraebrauch der beschlagnahmtenGegenstände
bi« zu d̂em bei der Enteignung festzufitzenden»b-
lieserungStermin bleibt unberührt.

8 ^
Meldepflicht . Enteignung u« d Avtt -se-
rnng der beschlagnahmten Gegenstände.

Di- von dieser Bekanntmachungb-twff-nm
Gegenstände(8 2) unt-rU°g-n einer M-ldepflch>.
sie find durch den Besitzer zu melden D g
meldeten Gegenstände werden durch besondere an
den Besitzer gerichtet- Anordnungen enteignet werden.
L « d-n mimmw» ®“ ,9S £
ordnunaen sind die Apparate au» den Betrieben
zu entsernen und an die Sammelstellen abzulrefern.

Hierbei werden unterschieden:
® Betriebe der Grupp - A (ausrechtzuer.

haltende Betriebe), da» sind solche, welche
vauernd arbeiten oder als Kampagnebe-
iriebe nach zeitweiliger Betr.ebsumer-
brechung bestimmt im Herbst 19"
wieder arbeiten müssen.1Betriebe der GruppeB (strllgelegte
Betriebe), da» sind solche, die nicht unter
die GruppeA fallen.



Die Betrieb« der GruppeA habe» sich sogleich
um die Ersatzbeschaffung zu bemühen und alsbald
nach Sicherstellung derselben die Apparate zu
einem Zeitpunkt abzuliefern, welcher von Fall zu
Fall von der Metall-Mobilmachungsstelle angegeben
werden wird.

Die Betriebe der Gruppe8 haben die Apparate
ohne Rücksicht auf die Ersatzbeschaffung zu der in
der EnteignungSanordnung angegebenen Zeit ab¬
zuliefern. "

Die Betriebe der Gruppe 8 haben
sich bi , zu einem von der Metall -Mobil-
machung - stellenochaufzugebendeTermin
um Ersatzbeschaffung nicht zu bemühen.

Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb
der angegebenen Zeit abgeliefert sind, werden aus
Kosten der » blieferungspflichtigen zwangsweise ab.
geholt werden.

Mit der Durchführung dieser» e-
ranutmachuug werde» dieselbe» ttom
muualverbäude beauftragt. de»e» be¬
reit- die Durchsühruug der » eka«»t-
machuug Nr. I«. l/io . 16. «. « . A.
VE ' Oktober IUI6 betreffend« 1er-
krugdeckel aus Zi»« übertrage« worden
ist. Diese erlasse» auch die Ausführung-
b-ftimmuuge« hiustchtlich der Melde¬
pflicht. Ablieferung und Einziehnna
der veschlagnahmte« Deftillattonsappa-rate nsw.

8 s
Uebernahm,preis.

Der von den beauftragten Behörden zu zahlende
Uebernahmeprei» für die durch tz 2 der Bekannt¬
machung betroffenen Destillation,. . Reklifizier- und
Extraklionsapparate wird folgendermaßenfestgesetzt:

1. Apparate bi, zu einem Gesamtgewicht von
200  kg (Kupfer und Kupferlegierung)

für da« Kilogramm Kupfer 3,75  Mk.,
»M n Regie¬

rung (Messing, Rotguß.
Bronze) . . . . , .zs Mk..

2. Apparate mit einem Gesamtgewicht von
Über 200  kg (Kupfer und Kupferlegierung)

für da, Kilogramm Kupfer 3,50 Mk
h • * Legie¬

rung (Messing, Rotguß,
Bronze) . . . . 3,35  Mk.

Di« an diesen Gegenständen befindlichen Be¬
schläge oder Bestandteile au, anderem Material
al» Kupfer oder Kupferlegierung werden nicht ver¬
gütet; sie sind vor der Ablieferung,u entfernen.

Die Apparate find vor der Ablieferung so zu
zerlegen, daß Kupfer und Kupferlegierung, jede«
gesondert für sich gewogen werden kann.

Der Uebernahmeprei, enthält den Gegenwert
für die abgelieferten Gegenstände einschließlich aller
mit der Ablieferung verbundenen Leistungen, wie
Entfernung der DestrllatronSapparale aus dem Be¬
trieb, Ablieferung derselben bei der Sammelstelle
usw.

Ablieferer, die mit dem vorbezejchneten Ueber.
nahmeprei, nicht einverstanden sind, müssen die«
sogleich bei der Ablieferung erklären. In Fällen,
in denen eine gütliche Einignug über den Ueber'
nahmeprei, nicht erzielt ist, wird dieser gemäß
88 2 und 3 der Bekanntmachungen über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24 ^uni
1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 357) nebst Nachtrag«,
bekanntmachungen, auf Antrag der Betroffenen
durch da« Reichsschiedsgericht für Klieg«wirtfchaft
in Berlin W 10, Viktoriastr. 34, endgültig fest,gesetzt.

8 9
Zurückstellung von der Ablieferung.

Betrieb» der Gruppe Ä (§ 7) können die
vorläufige Zurückstellung von der Ablieferung der
beschlagnahmten und enteigneten Apparate bean-
trogen, wenn dringende Gründe hierfür vorliegen.
Die Zurückstellung solcher Apprate von der Ab.
lieferung wird, sofern der Antrag ausreichend be.
gründet und die Dringlichkeit hinreichend erwiesen
ist, gegen jederzeitigen Widerruf bi« zur Behebung
der der Ablieferung entgegenftehenden Hindernisse
insbesondere bi« zur Bereitstellung eine« eisernen
Ersatzapparote«, von der Metoll-Mobilwachuna«.
stelle verfügt werden.

Die Anträge find bei dem zuständigen Kom-
munalverband einzureichen, der fie an die Metall-
MobilwachungSstelleweitergibt. Die Entscheidung
trifft die Metall-MobilmachungSstelle.

8 10
KreiwMge Ablieferung von andere»

Breuuereigerüteu ufw.
Die Sammelstellenfind auch zur Entgegen¬

nahme folgender von der Bekanntmachung nicht be-
troffenr Brennerclgeräte und Einrichtungsgegen¬
stände au« Kupfer. Meffing, Rotguß und Bronze
verpflichtet, die von den im ß 4 genannten Be-
trieben ufw. abgeliefert werden, soweite« fich nicht
um Altmaterial handelt:

Kühlvorrichtungen, inSbesodere Kühl-
schlangen(Hefen- und Gärbottichkühler); Beriesel-
ung-kühler, Kühltaschen, Kühlzellen. Kühlschiffe, in
einem eisernen Manul befindliche Schlangen-, qar-
gen und Röhrenkühleru. dgl.

Gefäße nnd Auskleidungen derselben, in«be.
sondere Keffel, und Hefensatzgefäße, Mutterhefenge-
säße. HefenschÜpfer und Hefenlöffel, Kannen, Fil-
trierzylinder nnd Filtriervorrichtungen, Siebe Zylin¬
der, Trichter, Meßgefäße, Druckfiiffer, Druckgefäße
U. dgl.

vreuuereiarmature«, insbesondere Rohr-
lritungen, Hähne Verschraubungenu. dgl.

Für jede« Kilogramm der hiernach freiwillig
abgelieferten Gegenstände aus Kupfer und Kupfer,
legierungen werden vergütet:

3,50 Mk. für l kg Kupfer.
1 ie

Die an diesen Gegenständen befiudlichen Be-
schläge oder Bestandteile aus anderem Material al»
Kupfer oder Kupferlegierung werden nicht vergütet-
fie find vor der Ablieferung zu entfernen. Bon
anderen als von den iw § 4 genannten Betrieben
insbesondere von Allhandlungen. dürfen die genannten
Gegenstände zu den angegebenen Uebernohwepreisen
nicht angenommen werden. Andere Gegenstände
aus Kupfer oder « upferlegierungen als dt- vorge-
nannten sowie aus anderem Material bestehende
mit Kupfer oder KupferlegierungÜberzogene Gegen¬
stände werden nicht angenommen.

S 11
Anfrage« »»d Anträge.

Alle Anfragen und Anträge, die vorstehende Be-
kanntwachung betreffen, find an die beauflagte Be-
Hörde zu richten mit der Bezeichnung„Betrifft
DestillationSapparate-  zu versehen und
dürfen andere Angelegenheiten nicht behandeln.

Frankfurt a. M., 15. b. 1917.
Dtellv. Generalkommando

de« 18. Armeekorps.

Bekanntmachung
Nr. 0 . 408/4. 17. K. R.

betreffend Beschlagnahme , Mel¬
depflicht und Höchstpreise von

Steinkohlenteerpech.
Bom IS. Mai 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund
de, Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851, in Verbindung» it dem Gesetz
vom 11. Dezember IS 15 (Reich»-Gksetzbl. S
813) — in Bayern auf Grund der Allerhöchsten
Verordnung vom 31. Juli 1914 — den Ueber-
gang der vollziehenden Gewalt auf die Militärbe.
Hörden betreffend, de« Gesetze», betreffend Höchst,
preise, vom4. Aug. 1914 (Reichr-Gesetzblatl Seile
339) rn der Faffung vom 17. Dezember 1914
(Reichs-Gesetzblatt Seite 516), der Bekanntmach,
ungen über die Aenderungen diese« Gesetze, vom
21. Januar 1915 (Reichs. Gesetzblatt Seite
25), vom 23. September 1915 (Retch«.Ge-
srtzblatt S . «03) und vom 23. März 19Itz
(Reich»-Gesetzbl. S . 183), ferner — auf Er¬
suchen de, Kriegsministerium» — auf Grund der
Bekanntmachungen über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1815(Reichs-Gefetzbl
5 . 357), vom 2. Oktober 1915 (Reichs-Gefetzbl'
S - 645), vom 25. November 1915 (Reichs-Gesetz^
bla« S . 778), vom 14. S ptember 1916(Reichs,
©efcfebl. S . 1019) und vom4. Aprjl 1917(Reichs-
Gcsetzbl. S . 316), ferner auf Grund der Bekannt,
machung über Borratserhebungen vom 2. Februar
1915 in Verbindung mit den Ergänzung«-
bekanntmachungen vom 3. Sevtember 1915 und
vom 21. Oktober 1915 (Reichs-Gefetzbl. <5. 54
549 unb 684) zur allgemeinen Kenntni» gebracht

Mit dem Bemerken, daß
maß den in der Anmerkung»;
stimm ungen bestraft werden.
allgemeinen Strafgesetzen höher. » t
find. Auch kann der Betriebb |
gemäß der Bekanntmachung L
zuverlässiger Personen vom Swr
tembet 1916 (Reichs-Gesetzbl. 5̂ 'werden. L  jd

» «» der vekauntmachp^Gegenständê
Bon dieser Bekanntmachung

vorhandene, anfallende und noch J.
Steinkohlcnteerpech.

Sef«,

*) Mit Gefängni« bi» zu eine«
Geldstrafe bi« zu zehntausend
einer dieser Strafen wird bestem. ,

1. wer die festgesetzten Höchstpreis
2. wer einen anderen zum Abŝ r

trage« aufforderi. durch bei, kjßreti,
Überschritten werden ober si» ., | 1( da!
Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der
forderung(§§ 2. 3 de,
Höchstpreise) betroffen ist,
schädig« oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der
Hörde zum Verkauf von

Höchstpreise festgesetzt sind
kommt;

5. wer Vorräte an Gegenstände» „
preise festgesetzt sind, den »j
amttn gegenüber verheimlich,-

6.  wer den nach§ 5 de» Geste« ,
Höchstpreise, erlassenen SluafS,mutiflen ruwiderbandelt • '

B

1 «CI]

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandla»
Nummer1 oder2 ist die Geldstra?aus DflÄ ri  rauf da, doppelte des Betrage« ,u t,
de« der Höchstpreis überschrittenw°I
in Öen Fällen der Nummer 2 üdersck,! ,
sollte; übersteigt der Mindesibetra° Lt
Mark, so ist auf ihn zu erkennen' «1
mildernder Umstände kann die Geld»̂ «i
die Hälfte des Mindestbetrages eimäfai

3n Fällen der Nummer 1 ^
neben der Strafe angeordnet
die Verurteilung auf Kosten de« Schuldigbekanntzumachen ist; auch kann neben
strafe auf Verlust der bürgerlichen
erkannt werden.

Mit Gefängni« bi« zu einem Mi-'
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend» «bestraft:

1. .
2- wer unbefugt einen beschlagnahm

stand beiseiteschafft, beschädigt%
verwendet, verkauft oder kauft otw
de« « Veräußerung«- oder Lrini
über ihn odfchließt;

3. wer der Verpflichtung, die befch»,
Gegenstände zu verwahren undß
behandeln, zuwiderhondelt,

4. wer den
zuwiderhandelt.

Wer vorsätzlich die Auskunft. zu derer«
dieser Verordnung verpflichtet ist,
der gesetzten Frist erteilt oder wij
richtige oder unvollständigeAngabeii
mit Gefängni« bis zu sechsM...
mit Geldstrafe bis zu zehntnim
bestraft. Such können Vorräte,
schwiegen find, im Urteil für L,
verfallen erklärt werden. <56enN
straft, wer vorsätzlich die vorgejtz
Lagerbücher einzurichten oderp
unterläßt.

©ec fahrlässig die Auskunft, zu der er fflt)
dieser Verordnung verpflichtet ist.
der gesetzten Frist erteilt oberunri.
unvollständige Angaben macht, »i
Geldstrafe bi« zu dreitausendM
im Unvermögensfalle mit GefäliM
sechs Monaten bestraft. Ach
bestraft, wer fahrläjfig die vorgA
Lagerbücher einzurichten oder z»
unterläßt.



§ 2
«eschlagnahme.
.Bekanntmachung betroffenen Gegen-

"hiermit beschlagnahm».8 3

nachdem die Vorräte vuldepslichtig geworden sind,
a» die « riegschemikalie « Aktiengesell¬
schaft, Berlin W 9, «Schener Straße
1—4, einzusenden.

||$fl  ver Beschlagnahme.
Maanahm« hat die Wirkung, daß die

Veränderungen an den von ihr be-
^nkänden verboten ist und rechtrge-

Äiüaungen über fie nichtig sind, inso-
- Grund der folgenden Anordnungen

*  De » recht-geschäftlichen Verfügungen
Zungen gleich, die im Wege der Zwang»-

oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 s

«r»r»gs und Lieserungs.
-rlauhnis.

^ Beschlagnahme ist di- Veräußerung
'91 b et  beschlagnahmtenGegenstände er-

ggetfe. die Kohlen, Kok» und Erze farifet-

_f ®' Meinisch-Westfälische Kohlensyndikat
»i * Mterverteilung für Brikettierungszwecke.

^Aefchoßfabriken zur Herstellung von Ge

h E "'oriegsmeiall Aktiengesellschaft, Berlin
-üeLq Potsdamer Straße 10/11.
^ Hersteller von Elektroden, zur Herstellung

Hersteller von Klebe-, Tränkung»- und
...iLmaffe sür die Dachpappeninduftrie, je-
" ,ur mit Genehmigung der Kriegsaus
«ustelle sür DachpappenteerG. m. b. H.,
M W 35, Potsdamer Straße 118a,
‘«„habet von Freigabescheinen, die von

, '" oriegS'Rohstoff.Abteiiung de» Königlich
in».Mschen Kriegsministeriums erteilt werden
** Ui d" Kriegschemttalieu Ak-

t gesellfchaft,Berlin Assi»,«ötheLtratze1- 4. vom Verbraucher
«fordert werde« könne« ,
eräußerung und Lieferung darf nur er-

wenn bei Lieferung der beschlagnahmten
, ibe die festgesetzten Höchstpreise(8 9) nicht

Mn werden, auch wen» vor dem Jnkraft.
n! liefer Bekanntmachunghöhere Preise verein

Höchstpreise«nd Zahlungsbedingunge ».
Für die in § 1 bezeichneten Gegenstände dürfen

höhere Preise als 7 Ät . für WO Kilogr. frei
Waggon Verladestation, in Schollen lose verladen,
einschließlich Umsatzstempel, nicht gefordert oder be.
zahlt werden. Für » lockpech ist ein Aufschlag von
10 Pf. für 100 Kilogr. gestattet.

Bei Verkäufen in Fässern und sonstigen Be-
hältern kann außer dem Preise von 7 Mk. für
100 Kilogr. der für die Fässer und Behälter nach-
gewiesene Selbstkostenpreis, sowie eine Füllgebühr
von 50 Pf. für WO Kilogr. gefordert und bezahlt
werden. m

Die Höchstpreise gelten sür Nettogewrcht und
Barzahlung binnen 30 Tagen nach Eingang der
Rechnung; bei späterer Zahlung dürfen2 vom
Hundert über Reich«bankdi»kont an Zinsen berechnet
werden.

8 10
Ausnahme « von der Höchstpreis-

bestimmung.
Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von

den Bestimmungen des 8 9 sind zu richten an die
Kriegöchemikalie« Aktie» - Gesellschaft,
Berlin llk v. Köthener « tratze 1- 4, zur
Weiterleitung an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung de«
Königlich Preußischen Kriegsministerium».

Die Entscheidung über die gestellten Anträge ist
dem zuständigen Militärbefehl»hader Vorbehalten.

8 u
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt am 15. Mai 131?
in Kraft.

Frankfurt(Main), den 15. Mai 1917.
Stellv. Generalkommando

18. Armeekorps.

Abends erfolgten beiderseits von Monchy
mehrere neue Angriffe, die gegenüber unserer
tapferen Verteidigung ebenfall« blutig scheiterten.

Vorteile, welche die Engländer in Bullecourl
erringen konnten wurden ihnen durch den schneidigen
Gegenstoß eine« Garde Bataillon» wieder«ntriffen.

Heute sind um da» Dorf neue Kämpfe entbrannt.

Bttn.
§ 5

LerarbeitungserlaubniO.
i  der Beschlagnahme ist die Verarbeitung

idung der beschlagnahmten Gegenstände«jüfflr-

Herresgruppe Deutscher Kronprinz.
Währende» nördlich der AiSne zeitweilig ruhig

geworden ist, hat sich der Artilleriekampf»m AiSne
—Marne-Kanal und in der Champagne, nach
Osten bi» nach Tahure übergreifend, wieder ver¬
gärst.

Ein nächtlicher Vorstoß der Franzosen beider-
eit« der Straße Corbeny—Pontavert blieben er-
olglo«.

Der Feind verlor am 12. Rai in Luftkämpfen
vierzehn, durch Abwehrfeuer von der Erde drei
Flugzeuge. Ein französischer Flieger mußte hinter
unseren Linien notianden.

Oestlicher Kriegsschauplatz
Keine Veränderungen.

MazedonischenFront
Auf die Höhe von Dobropolje(östlich der

Serna) und südlich von Huma wurden mehrere
feindliche Angriffe abgeschlagen. Die Stellungen
sind dort restlos und fest in unserer Hand.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

Lokale und provinzielle Nachrichten.

von Kohlen, Koks undpi Brikettierung
mn, . .
i Herstellung von Elektroden.
UMabrftn zur Herstellung von Ge-

f£ oow Reichs-Marine-Amt angeordneten
mb den in Frage kommenden Pecherzeugern
Wannten Umfange,
nt Herstellung von Klebe-, Tränkung»- und1  tzerstmung von Kieoe *, jliuiuuhh »* »uv
Mmaffe für die Dachpappeninduftrie, je.
ich nur mit Genehmigung der KriegSau«.
Melle für DachpappenteerG. m. b. H.,
»eriin̂ 35, Potsdamer Straße 119s,
ßr sonstige Zwecke, sofern ein Freigabeschein
§ 4x) erteilt worden ist.

Meldepflicht.
« dieser Bekanntmachung betroffenen Ge-

«! lL1) unterliegen, sofern fie fich länger
Sonate im Besitz ein und desselben Melde,
m§ 7) befinden, einer Meldepflicht an die
"ohstoff-Abteilung de» Königlich Preußischen
listerium».

8 7
Reldepflichtig« Personen.

»Meldung verpfiichtet sind:
lk  Personen, welch- Gegenstände der ,m 8 1
dezechneten Art im Gewahrsam haben oder
tut jinlaß ihre» Handelsbetriebes oder sonst
let Erwerbe» wegen kaufen oder verkaufen;
Mrbliche Unternehmer, in deren Betrieben
I-lchi Gegenstände erzeugt oder verarbeitet
»erden; , , ,
tommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften
«nd Verbände.

8 8
«tldtfrist und M-ld-fl-v«.

*it Meldungen find innerhalb einer Woche,

Ufingen, den 3. Mai 1917.
Die Zeichnungen auf die in mehrfacher Hin¬

sicht besonder» bedeutsame6. Kriegsanleihe find
am 16. April geschloffen worden uud haben mit
ihrem Ergebnis von nahezu 13 Milliarden Mar
nicht nur die 4. und 5.. sondern auch die br»
dahin größte, die 3. Kriegsanleihe erheblich über-
troffen. An diesem günstigen Ergebnis hat auch
der Kreis Ufingen nach Maßgabe seiner Leistungs¬
fähigkeit betgetragen. Den mir von de« Reich«-
mnkdireklorium erstatteten Dank übermitlle ich
Allen denjenigen, die zum Gelingen diese« Erfolge»
»eigetragen haben, insbesondere aber den Herren
Obmännern und Werbern, die ihre Zeit und ihren Ein-
luß so erfolgreich in den Dienst der guten Sache
gestellt haben.

Der Königliche Landrat.
Nr. L. 4894. v. Bezold . _

* Am 15. 5. 17. ist eine Bekanntmachung
betreffend„Beschlagnahme, wiederholte Bestand»« -
Hebung und Enteignung von Destillationsapparaten
au» Kupfer und Kupferlegierungen usw." erlaffen
worden. Der Wortlaut der Bekanntmachung ist
in dem heutigen Kreisblatt veröffentlicht.

* Am 15. 5. 17. ist eine Bekanntmachung
betreffend„Beschlagnahme. Meldepflicht und Höchst¬
preise von Steinkohlenteerpech" erlaffen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in der heutigen
KreiSblatt-Rummer abgedruckt.

Ufingen, den1. Mai 1917.
Der Metzgereibetriebder Frau Sally Hirschberg

Witwe wird bi» zum 1. Oktober 1917 wegen Un¬
zuverlässigkeit der Inhaberin geschloffen.

Der Königliche Landrat.
p. Bezolld.

Kichtmtlicher Seit.
Der Krieg.

VrUGroße » Hauptquartier,  13 . Mai.
(Amtlich).

Westlicher KriegSschmtPfttz:
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Die großen Angriffe der Engländer find ge¬
scheitert! . .

Nach starker Artillerievorbereitung, die stch
aus da» ganze Schlachtfeld von Arra» zwischen
Lens und Queam ausdehnte, brachen die Eng¬
länder in den frühen Morgenstundenzwischen
Gavrelle und der Scarpe, beiderlei» der Straße
Arra» Cambrai und bei Bullecourt gegen uniere
Linien vor. In Roeux gelang e« ihnen emzu-
dringen. An allen aderen Stellen wurden fie
durch Feuer und im Rahkampf unter schwersten
Verlusten abgeschlagen.

* Einschränkung im AuSflugrverkehr.
Das Ministerium der öffentlichen Arbeiten teilt mit:
Die Lokomotiven und Wagen werden augenblicklich
für die Bedürfniffe der kämpfenden Heere, der
Volksernährung und Kriegswirtschaft gebraucht. Für
Zwecke de» Personenverkehr» stehen fie nur in ge¬
ringem Umfange zur Verfügung und bei größerem
Andrang find Uebersüllungen und Zugverspätungen
unvermeidlich. Dadurch werden die Züge für den
Heeresbedars und die Bolksernährung in Mitleiden¬
schaft gezogen. Der Ernst der Stunde verlangt
dringend, daß die sonst üblichen Ausflüge und Brr-
gnügungsfabrten zu Himmelfahrt und Pfingsten
unterbleiben. Donderzüge werden für diese Zwecke
überhaupt nicht abgelaffen. Mit Zurückbleiben beun
Rciseantritt ober unterwegs ist um so mehr zu
rechnen, als der Fahrkartenverkaufin vielen Fällen
eingeschränkt werden muß. Bahnsteigkarten werden
in der Zeit vom 16. bi» einschließlich 29. diese«
Monat» nicht ausgegeben werden. Wer nicht un-
bedingt reisen muß, der verzichte auf Benutzung der
Eisenbahn. Da« Vaterland verlangt da«I

§ Eschlbach, 12. Mai. Von einer Diebe »,
bande  wurde in einer der letzten Nächte Herrn
GastwirtW. Saltenberger  hierselbst der ge¬
samte, recht bedeutende Vorrat an Dauerwurst
gestohlen.

— Merzhause«, 12. Mai. Fahrer August
Rühl  wurde in den letzten Champagne-Kämpfen
mit dem„Eisernen Kreuz" ausgezeichnet.

o Aus dem Kreise . 12. Mai. Der
Kaplan Steinmetz  zu Frankfurta. M. ist zum
Pfarrvikar in Schmitten  und der Pfarrver-
walter Quirin  zu Nastätten zum Pfarrvikar in
Niederreifenberg  ernannt worden.

Wer Brotgetreide verfüttert,
versündigt fich am Vaterlande ]



Brrlag des Bibliographischen Zußitutö in Leipzigu. Wir«

Oer Krieg 1914/16.
Werden und Wesen des Weltkriegs, dargestellt in
umfassenderen Abhandlungen und kleineren Sonder¬
artikeln, mit hervorragenden Fachmännern heraus¬
gegeben von D,iet rsi.ch Schäfer.  Mit vielen Karten,
Plänen, Kunstblättern, Textbildern und statistischen
Beilagen. Erster Teil, in Leinen gebunden 10 Mark

(Fortsetzung erfolgt nach Friedenrschluß und Freigabe durch die Zensur.)

Atas zum Kriegsschauplätze 1914/16,
23 Haupt- unbj 10 Nebenkarten aus Meyers Konver¬
sations-Lexikon. In Umschlag zusammengeh. 1,50 M.

Spur-u.Darlchuskaste
E. G. m. b. H.

?» Dasselliorn.
Bilanz

am 31. Dezember 1916.
Aktiva.

Kaffenbesiand
Gefchäftsguthaben bei Ge-

noffenschaften
Warenlager
Warenschuldner

518.88 Mk.

150.-
27 —

286.20
Summe der Aktiva 982.08 Mk.

Passiva.
Geschäftsanteile der Genoffen
Bankschuld
Gläubiger im Warenverkehr
Reingewinn

Summe der Passiva

40.- Mk.
160.- „
468.40 „
313.68 „
982.08 Mk.

MUgUederbetoegwug.
Mitgliederstand Ende 1916 18
Zugang in 1916 —
Abgang in 1916 —
Mitgliederstand Ende 1916 18
Geschäftsanteile 18
Haftsumme 9000 Mk.

Hasselbor « , den io . Mai 1917.
Der Vorstand der

Spar- und Darlehnskasse
, E. G. nt. b. H.

Schmidt, Direktor. Kraus.

P om 12.Mai an werden di»bisher noch von
der Annahme als Stückgrit ausgeschlossenen

Güter wie neue Möbel, Hüte usw. zur Beförderung
wieder übernommen. Bei Auflieferung in größeren
Mengen ist vorherige Verständigung mit der Güter¬
abfertigung erforverlich. Holzverschläge, Latten-
gestelle und Haraffe werden auch fernerhin nur
zerlegt zugelaffen. Nähere Auskunft erteilen die
Auskunftsstelle für den Güterverkehr, Frankfurt(M),
Hohenzollernplatz 35 sowie die Güter- und Eilgut¬
abfertigungen.

Kra«kf«rt (Main), den 1l. Mai 1917.
Königliche Eiseubahndirektiou.

Wo ist Haus mit oder ohne Geschäft mögl.
_ Garten ob. Land dabei oder sonstiges

Anwesen, Hofraite, Landgut, Mühle ,u verkaufen?
Angebote richte man an Wilhelm Gros
postlagernd Krankfurt a. M. (l

Entlausen:1 großer Boxer Hund,
auf den Namen Max hörend;

gegen gute Belohnung abzugeben (*&
Theodor Hartmann,

Gemünden.

Bolmrsteigtrag.
Mittwoch, den Ist. ds. Mts ., vormittags

91/* Uhr anfangend kommt im Gemeindewald zu
Treisberg, Distrikt Emrichrrberg

60 Rm Buchen' Scheit und -Knüppel,
465 Stück Buchen-Wellen

zur Versteigerung.
Treisberg , den 14. Mai 1917.

*)  Moos , Bürgermeister.

TüchligksMädchen
für Haus- und Feldarbeit gesucht.
3) Georg Zitzer. Ustngen.

Tüchtiger, saubere«

Alleinmädchen
sof. gesucht
2)

Cond. Hammerschmitt,
Bad Homburg.

Aeltexes, erfahrenes

Zweitmädchen
das Liede zu Kindern hat, zum baldigen Eintritt
gesucht Frau Oberförster Ktthr,
1) Neuweilnau>. Taunus.

Mehrere
kräftige Hilfsarbeiterinnen
auf dauernde Beschäftigung sucht
2) für sofort

Holzwollefabrik„Tamms"
Ofcemsel.

Hofgut
jn kaufen gesucht

bei guter Anzahlung, durch (l
C Wagner, Immobilien,

Frankfurt a. M., Schillerpl. 7.

Kaufe Schlachtpferde
Notschlachtungen werde « üvernommeu.

Ph . Jamin , Oberirrsel,
llb Pferdcmetzgerej. — Telephon 142.

Gefunden: > “
Näheres Bürgecineisteramt Altweilnau.

mit

®esucht wird sofort oder spätesten»1.6. 1917ein

MttlWtt Monn
zum Milchfahren für Tour.

Meldungen an den Lerlag de» Kreisblatt».

Bekanntm&ch
der Stadt Vs
Die Gemeindesteuerliste li,„,

Mai d. Zs. auf dem Bürgermetft
sicht offen. Gegen die Berank
Steuerpflichtigen binnen einer sjJ1
4 Wochen nach Ablauf der Au»,
rufung zu, und zwar:

a) wenn die Veranlagung s
fchätzungskommifsion ohne
folgt ist. an die Veranlag,

d) wenn die Festsetzung de»
die BeranlaguugSkommission ft»
an die BerusungSkommisst^

Die Kreis- und Gemeindehun'
ebenfalls in der Zeit vom 16.-
zur Einsicht offen.

Ufingen, den 12. Mai
. Der

Li!

1917,

Gefnndeu : 3 kl. Schlüssel ^
Kräftige

Arbeiter«.
Arbeiters

sofort gesucht
Hartpapierwarenfabrik (j,

3) Oberursel i, |

aUc  nafiauischHH
—' uu/c Kupfermünzen zu k.
Hauauer und hessische. Angrboi„j,j
und Preis an die Expedition de» U,

O "Ln meiner KuH

8ÄOeigenem Interesseiich darauf aufmerksam,
ich außer bestellten Annich außer bestelltcnMt^̂
nur Mittwochs, nach«
tags, und Sonntags,dt
mittags zu sprechen bitt(

Hochachtend,
f, Schr

SIS

Landwirtschaftliche AngckdLii

Unter dieser Ueberschrift werde»i
es llfi»
grao«

von Landwirten des Krei
mal gebührenfrei  nu
Wortlaut dieser Anzeigen mjj
schriftlich  bei uns ringereichl»
Jede weitere Aufnahme der las)
geböte berechnen wir zu dem übliä
preise. Diese Beträge erbitte»
— der Einfachheit wegen—i«!

IHM" Zuchtbullen .
18 Monate alt, zu verkaufen. Klack

«in achtzehn Monat alter Zuchtb«scheck) zu verkaufen
Kirchenrechner Haag , Gräv

Ein 12 Monate altes
zu verkaufen (1) Jakob Hetd,
Sehr gute Milch - und Kahrkuh'
& zu verkaufen Heinrich!
lb) Altwei!««
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